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Massnahmen und Forstgrundkarte

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Maßstab 1:10 000

LUGV / Ö2

6510
Nummer der Maßnahmenfläche
Ziel-Lebensraumtyp
Maßnahmen
+ = erforderliche Maßnahme für die

UMsetzung von Natura 2000
F14+, F24,
W53+, F41

Die linke untere Ecke des Labels befindet sich auf dem Flächenschwerpunkt.

keine / keine Angabe
kurzfristig
mittelfristig
langfristig

0295

Maßnahmenfläche

Erforderliche Maßnahmen für die
Umsetzung von Natura 2000²

#

Maßnahmen
Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung

Neuanlage von KleingewässernW92

Wasserspiegelanhebung des entwässernden
Fließgewässers

W6
Belassen von Sturzbäumen / TotholzW54
Keine Maßnahmen der GewässerunterhaltungW53a
Setzen von SohlschwellengruppenW4a
Partielles Entfernen der GehölzeW30
EntschlammungW23
Verschluss von GräbenW127
Erhöhung des Wasserstands von GewässernW105

Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern
und Mooren

Beseitigung der MüllablagerungS10

Maßnahmen an störenden baulichen Anlagen 
sowie zur Sanierung von Landschaftsschäden

Erhaltung und Schaffung offener SandflächenO89
Kein Umbruch von GrünlandO85
Beweidung durch SchafeO71
Mahd 1-2x jährlich ohne NachweideO67
Entbuschung von TrockenrasenO59
Mahd von TrockenrasenO58
Beweidung von Trockenrasen durch HutungO55
Beweidung von TrockenrasenO54
Keine DüngungO41
Keine BeweidungO32
Erste Mahd nicht vor dem 15.8.O30
Erste Mahd nicht vor dem 15.7.O29
Mahd 2-3x jährlichO26
Mahd 1x jährlichO24
Mahd alle 2-3 JahreO23
MosaikmahdO20

Mahd nach allgemeingültigen Grundsätzen der 
naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung

O19
Einrichtung eines FeldflorenreservatesO15

Maßnahmen in der Offenlandschaft

Sonstige Maßnahmen (nähere Erläuterung
unter "Bemerkungen")

M2
Erstellung von Gutachten/KonzeptenM1

Sonstige Maßnahmen

Beseitigung von einzelnen GehölzenG24
Beseitigung des GehölzbestandesG23

Teilweise Beseitigung des
Gehölzbestandes

G22
Maßnahmen an Gehölzen in der Offenlandschaft

Erhaltung und Entwicklung von Habitatstrukturen 
(Maßnahmenkombination aus F41, F44, F45, F47)

FK01

Zurückdrängung florenfremder zugunsten
standort- bzw. naturraumheimischer
Baumarten

F9
Entnahme florenfremder SträucherF83

Förderung seltener oder gefährdeter
Arten oder Biotope durch Lichtstellung

F55
Belassen von aufgestellten WurzeltellernF47

Erhaltung und Mehrung von stehendem und
liegendem Totholz

F45d

Erhaltung von stehendem und liegendem
Totholz

F45
Erhaltung von Horst- und HöhlenbäumenF44

Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen
und Überhältern

F41
Erhaltung von AltholzbeständenF40
Entnahme gesellschaftsfremder BaumartenF31

Belassen von Altbäumen zur langfristigen
Erhaltung des Altholzschirmes

F28
Einzelstammweise (Zielstärken-)NutzungF24

Manuelle Beseitigung einwandernder
florenfremder, expansiver Baumarten

F11

Begünstigung des Laubholzunter- bzw.
-zwischenstandes aus standortheimischen
Baumarten zur Eindämmung florenfremder,
expansiver Baumarten

F10
Maßnahmen in Wäldern und Forsten

Sicherung oder Bau von Otterpassagen an
Verkehrsanlagen

B8

Artspezifische Behandlungsgrundsätze
beachten

B19
Spezielle Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes

3846SO

Übersicht TK10

3847SW


